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AMTSBLATT
Diese Ausgabe erscheint auch online

Kuchen Express
Sie planen einen Adventskaffee und 

wir liefern Ihnen den Kuchen.

Wann ? Am Sonntag, den 13.12.20 ab 13:00 Uhr

Bestellungen bis Freitag, den 11.12.20 13:00 Uhr

- auf Spendenbasis -

Bestellung bei:
Andrea Lepsch 07404-89101 (Tel.) oder a.lepsch@outlook.de

Uschi Müller 01515 9456582 (Tel. oder WhatsApp)

oder werft uns den ausgefüllten Zettel in den Briefkasten.

Euer RVH

Name & Adresse:
Tel:

Schwarzwälder Kirsch ___ Stk Käsekuchen ___ Stk
Käsesahne ___ Stk Linzertorte ___ Stk
Tiramisutorte ___ Stk Apfelkuchen ___ Stk
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die Auswirkungen der SARS-Cov-2-Pandemie („Corona-Virus“) belasten uns alle sehr. Viele von uns sorgen 
sich um ihre Gesundheit sowie die ihrer Mitmenschen. Auch bedrückt viele die Sorge um ihre wirtschaft-
liche Existenz. Wir vermissen auch das Zusammenleben und die Gemeinschaft in unseren Familien, im 
Freundeskreis und im Vereinsleben unserer Gemeinde. In der kommenden Winterzeit lasten diese Sorgen 
noch mehr auf uns.

Weiterhin müssen wir zusammen daran arbeiten, einen unkontrollierten Anstieg der Erkrankungen zu ver-
hindern und so unser Gesundheitssystem leistungsfähig zu halten. Entscheidend dafür ist die Minimierung 
von sozialen Kontakten.

In der vergangenen Woche hat die Landesregierung Baden-Württemberg noch weitergehende Maßnahmen 
zur Einschränkung von sozialen Kontakten beschlossen. Diese Maßnahmen belasten unser Zusammenle-
ben noch mehr. Aber all diese Maßnahmen dienen dazu, unser Gesundheitssystem leistungsfähig zu halten 
und somit das Leben unserer Mitmenschen zu schützen.

Diese Zeit verlangt von uns aus Rücksicht und Solidarität mit unseren Mitmenschen in besonderem Maße 
Vorsicht und Selbstdisziplin. Ein Licht am Ende des Tunnels ist der bald zur Verfügung stehende Impfstoff. 
Mit diesem Impfstoff hat der Anfang vom Ende der Corona-Pandemie begonnen.

Gleichzeitig gibt es auch in unserer Heimat viele Lichtblicke. Bemerkenswert ist die große Hilfsbereitschaft 
in unserer Bürgerschaft. Betonen möchte ich auch das starke ehrenamtliche Engagement, beispielsweise 
der Kirchengemeinden, der Sozialgemeinschaften oder auch des Deutschen Roten Kreuzes.

Die Unternehmen in unserer Gemeinde stehen ebenfalls vor vielen Herausforderungen. Mit großem Enga-
gement und viel Kreativität bieten die örtlichen Unternehmen weiterhin ihre Produkte und Dienstleistungen 
an. Als eines von vielen Beispielen möchte ich hier den Abholservice der Gastronomie in beiden Ortsteilen 
nennen. Bitte nutzen und unterstützen Sie diese Angebote.

Die kommenden Wochen werden für uns alle nicht einfach sein. Der SARS-Cov-2-Virus überträgt sich 
bei Begegnungen von Menschen. Um die Gesundheit und das Leben von uns allen zu schützen, ist es 
deshalb entscheidend, die sozialen Kontakte zu minimieren.

Deshalb bitte ich Sie die Vorgaben der Landesregierung zur Minimierung von sozialen Kontakten weiterhin 
einzuhalten.

Ihr Bürgermeister 
Johannes Blepp

Foto:  Rike_/iStock/GettyImages
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Amtliche Bekanntmachungen

Kurzbericht zur Gemeinderatssitzung vom 
26.11.2020
Zu Punkt 1)
Ausschreibung zur Vorbereitung des Einbaus einer U3-
Kleinkindeinrichtung in das Schulgebäude Bösingen - 
Mensa, Betreuungsraum
Sachverhalt:
In der Sitzung vom 24.09.2020 hat der Gemeinderat der 
Unterbringung einer dreigruppigen U3-Kindertagesstätte im 
Erdgeschoss des Schulgebäudes Bösingen zugestimmt. Die 
bisherigen zwei Klassenräume im Erdgeschoss sollen in das 
Obergeschoss verlagert werden. Stattdessen sind in diesen 
beiden Räumen für die Schulkinder die Mensa mit Küche 
sowie die Betreuung vorgesehen. Zukünftig befinden sich 
dann alle Klassenräume im Obergeschoss.
Zur weiteren Erläuterung der Vorgehensweise begrüßt der 
Vorsitzende Herrn Architekt Ganter.
Vorgesehener Baubeginn für die U3-Kindertagesstätte ist 
April 2021. Bis dorthin müssen sich die Klassenräume im 
Obergeschoss befinden. Gleichzeitig müssen ab diesem 
Zeitpunkt die neue Mensa mit Küche und der Betreuungs-
raum für die Schulkinder zur Verfügung stehen. Deshalb 
soll ein Ausschreibungsbeschluss für die erforderlichen Um-
baumaßnahmen gefasst werden. Als Grobterminplanung ist 
vorgesehen im Dezember die Ausschreibungen auf den 
Weg zu bringen und die Vergaben in der Januar-Sitzung 
2021 zu beschließen. Es bleiben dann als Ausführungszeit-
raum noch die Monate Februar und März. Dies ist ein sehr 
ergeiziges Ziel.
Herr Ganter erläutert nachfolgend die Ausschreibungs-
grundlagen:
1. Vorschlag Ausschreibungen:
Beim bisher angenommenen Auftragswert wird bei folgen-
den Gewerke eine freihändige Vergabe vorgeschlagen:
Gewerk 012 Abbruch- und Rohbauarbeiten 
 ca. 5.000,00 EUR netto
Gewerk 023 Putz- und Trockenbauarbeiten:     
 ca. 3.000,00 EUR netto
Gewerk 024 Fliesen- und Plattenarbeiten:       
 ca. 5.000,00 EUR netto
Gewerk 026 Schreinerarbeiten: ca. 5.000,00 EUR netto
Gewerk 034 Maler- und Lackierarbeiten: 
 ca. 7.000,00 EUR netto
Gewerk 036 Bodenbelagsarbeiten: ca. 6.000,00 EUR netto
Gewerk 410 Sanitärinstallation: ca. 6.000,00 EUR netto
Gewerk 444 Elektroinstallationsarbeiten:        
 ca. 5.000,00 EUR netto
Beim bisher angenommenen Auftragswert wird bei folgendem 
Gewerk eine beschränkte Ausschreibung vorgeschlagen:
Gewerk 600 Ausstattung (Mensaküche):      
 ca. 25.000,00 EUR netto
2. Fristen
Bei der Freihändigen Vergabe wird folgende Terminplanung 
vorgeschlagen:
Angebot-Abgabetermin:  17.12.2020
Zuschlags-/ Bindefrist:   30.01.2021
Bei der Beschränkten Ausschreibung wird folgende Termin-
planung vorgeschlagen:
Angebotseröffnung:    21.01.2021 ab 13.30 Uhr
Zuschlags-/ Bindefrist:   18.02.2021
Diskussion:
Auf die Frage aus dem Gremium, ob die Schulleitung in 
diese Planungen mit einbezogen ist, teilt der Vorsitzende 
mit, dass bereits mehrere Besprechungen mit Frau Nes-
ter stattgefunden haben. Ein weiteres Thema ist auch die 
Vermeidung von Lärm für den laufenden Schulbetrieb. Dies 
werde derzeit auch mit den Elternvertretern diskutiert. Die 

hauptsächlich genutzen Schulräume befinden sich im Ostteil 
des Gebäudes. Darunter finden keine Arbeiten statt. Die 
Hauptabbrucharbeiten sollen in den Osterferien stattfinden. 
Sollten weitere lärmintensive Arbeiten absehbar sein, sollen 
diese in die Nachmittagsstunden verlegt werden, wenn kein 
Schulbetrieb mehr stattfindet.
Der Vorsitzende bestätigt auf Nachfrage aus dem Gemein-
derat, dass die bisherige Mensa im Betrieb aufrecht erhal-
ten bleibt, bis die neue Mensa eingerichtet ist.
Ein wichtiges Thema ist die genaue Raumaufteilung im 
neuen Schultrakt im OG. Insbesondere interessiert im Ge-
meinderat die neue Lage des Lehrerzimmers. Dies soll im 
bisherigen Kopierraum eingerichtet werden. Der Kopierer 
soll durch eine flexible Wand abgetrennt werden. Weiter-
hin soll an die bisherige Lehrertoilette eine weitere Toilette 
angebaut werden, damit künftig der Trennung von Männer- 
und Frauentoilette Rechnung getragen wird und auch ein 
ordentlicher Vorraum entsteht. Hierzu wird das bisherige 
Sekretariat verkleinert. Dies ist jedoch nach wie vor aus-
reichend groß.
Es bleiben 4 derzeit genutzte Klassenräume sowie nach 
Auflösung des Physiksaals weitere 2 Ausweichräume. Der 
EDV-Raum bleibt selbstverständlich erhalten.
Im Ostteil des UG bleibt für den Schulbereich dann noch 
der Betreuungsraum und die Mensa.
Die neue Raumaufteilung wird als sehr gelungen angesehen.
Der Gemeinderat ist mit der Ausschreibung der vorgestellten 
Gewerke einverstanden. Der Beschluss erfolgt einstimmig.
Zu Punkt 2)
Haushaltsplan 2021 - Bericht zur November-Steuer-
schätzung, Druckfreigabe, 
Sachverhalt:
Herr Jetter teilt mit, dass mit Datum vom 20.11.2020 die 
Orientierungsdaten des Finanzministeriums BW aufgrund 
der November-Steuerschätzung fortgeschrieben worden 
sind. Die Änderungen sind ingesamt negativ, belaufen sich 
jedoch per Saldo auf nur -10.000,- €.
Ordentliches Ergebnis Stand 05.11.2020: 110.000,- €
Einkommensteueranteil: - 13.500,- €
Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale 
 + 6.000,- €
                                          102.500,- €
Der Betrag wurde auf ein endgültiges ordentliches Ergebnis
geglättet:                                  100.000,- €
Diskussion:
Aus dem Gemeinderat wird nachgefragt, ob die Umset-
zung der Ergebnisse aus der Verkehrsschau berücksichtigt 
ist. Der Vorsitzende bestätigt dies. Dialogdisplays sind im 
Planwerk nicht enthalten. Die notwendigen Beschilderungen 
sind aus dem normalen Unterhaltungsansatz für die Stra-
ßen zu begleichen.
Nachdem zum Haushaltsplan in seiner jetzt endgültigen 
Fassung keine Fragen mehr gestellt werden, bittet Herr 
Jetter um Druckfreigabe, damit das Gesamtwerk zur Verab-
schiedung am 10.12.2020 vorgelegt werden kann.
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B E K A N N T M A C H U N G 
über die am Dienstag, den 08. Dezember 2020 um 19.00 
Uhr stattfindende öffentliche Sitzung der Verbandsversamm-
lung des Gemeindeverwaltungsverbandes Villingendorf in 
der Turn- und Festhalle in Villingendorf 

T A G E S O R D N U N G 
1.  5. Punktuelle Fortschreibung des Flächennutzungsplanes 

- Aufstellungsbeschluss 
2.  Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 
3.  Feststellung des Jahresabschlusses 2019 
4.  Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 
5.  Bekanntgaben und Verschiedenes 
6.  Anfragen und Anregungen 
Marcus Türk 
Verbandsvorsitzender 

Gemeinderatssitzung
Am Donnerstag, 10.12.2020 findet in der Mehrzweckhalle 
Herrenzimmern eine öffentliche Gemeinderatssitzung statt. 
Beginn: 19.00 Uhr
Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind ganz herz-
lich dazu eingeladen!

Tagesordnung:
Öffentlich: 
1.  Ehrung zum 25-jährigen Dienstjubiläum von Frau Marion 

Erben (Erzieherin im Kindergarten Herrenzimmern)
2. Landessanierungsprogramm, Sanierungsgebiet 
 „Ortsmitte Herrenzimmern“
  - Zusammenfassung der Ergebnisse der vorbereitenden 

Untersuchungen
  - Förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets – Sat-

zungsbeschluss
 - Förderung privater Erneuerungsmaßnahmen
 - Förderung privater Ordnungsmaßnahmen
 - Gestaltungsrichtlinien/Gestaltungssatzung
 - Beauftragung eines Sanierungsträgers
3.  Beschluss der Haushaltssatzung und des Haushalts-

plans 2021 mit mittelfristiger Finanzplanung für die Jahre 
2020 – 2024

4.  Projekt SPES – Infos zum weiteren Ablauf bis Projek-
tende

5. Bauanträge
6. Mitteilungen, Sonstiges
 

Öffentliche Bekanntmachung

Aufstellung des Bebauungsplans „Birkenweg West II“ in 
Bösingen und Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
Der Gemeinderat der Gemeinde Bösingen hat am 09. Juli 
2020 in öffentlicher Sitzung gemäß § 2 BauGB die Aufstel-
lung des Bebauungsplans „Birkenweg West-II in Bösingen“ 
gefasst, den Vorentwurf des Bebauungsplans am 01. Ok-
tober 2020 in öffentlicher Sitzung gebilligt und gemäß § 3 
Abs. 1 BauGB die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
beschlossen.

Lage des Plangebietes: das Plangebiet liegt südwestlich 
des Ortsgebietes von Bösingen am Birkenweg. Der räum-
liche Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung umfasst 
einen Teilbereich des Grundstückes Flst.-Nr. 1674/1.

Der Planbereich ist festgelegt im Lageplan vom 01. Okto-
ber 2020 des Planungsbüros Weisser & Kernl. Dieser ist 
im folgenden Kartenausschnitt dargestellt:

Ziele und Zwecke der Planung
Die Nachfrage nach Bauplätzen im Ortsteil Bösingen ist 
ungebrochen. Die Gemeinde kann absehbar im Ortsteil 
Bösingen Bauinteressenten nahezu keine Wohnbauplätze 
mehr anbieten.
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für ein Allgemeines 
Wohngebiet (WA) geschaffen werden.
Der Beschluss des Gemeinderates wird hiermit gemäß § 2 
Abs. 1 BauGB öffentlich bekannt gegeben.
Die Größe des Plangebiets beträgt ca. 2075 m². Insge-
samt können 3 Bauplätze ausgewiesen werden. Die Fläche 
ist im rechtswirksamen Flächennutzungsplan als Baufläche 
ausgewiesen.
Insofern wird der Bebauungsplan aus dem Flächennut-
zungsplan heraus entwickelt.
Für das Plangebiet wird ein erforderlicher Umweltbeitrag 
mit spezieller artenschutzrechtlicher Prüfung derzeit erstellt.

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
Gemäß § 3 BauGB ist die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig 
über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung und 
die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung öffentlich 
zu unterrichten.
Die öffentliche Unterrichtung erfolgt mittels Planauslage in 
der Zeit

vom 10. Dezember 2020 bis 15. Januar 2021  
(jeweils einschließlich)

in den Bürgerbüros der Gemeinde Bösingen, Rathaus Her-
renzimmern, Bösinger Straße 5 und Rathaus Bösingen, 
Epfendorfer Straße 6 zu unten stehenden Öffnungszeiten. 
Hierbei besteht auch Gelegenheit zur Erörterung.
Während der Planauslage können schriftlich oder mündlich 
zur Niederschrift Stellungnahmen abgegeben werden. Über 
die weitere Behandlung entscheidet der Gemeinderat in 
öffentlicher Sitzung.
Bösingen, 01.12.2020
gez. Blepp, Bürgermeister

Öffnungszeiten der Bürgerbüros
Bösingen: 
Montag   14.00 – 18.00 Uhr, 
Mittwoch  14.00 – 17.00 Uhr, 
Donnerstag   8.00 -12.00 Uhr
Herrenzimmern: 
Montag    8.00 – 12.00 Uhr, 
Dienstag   14.00 – 18.00 Uhr, 
Donnerstag  14.00 – 17.00 Uhr

Standesamtsnachrichten
November 2020
Geburten
am 30.10.2020 in Rottweil
Sarah Ried
(Eltern: Yvonne und Steffen Ried, OT Herrenzimmern)
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Die Gemeindeverwaltung übermittelt an dieser Stelle herzli-
che Glückwünsche.

Sterbefälle:
Wir trauern um folgenden Mitbürger:
Verstorben am 12.11.2020 in Wellendingen
Erwin Schumacher
zuletzt wohnhaft in Bösingen

Der Kümmerer informiert
Telefonnummer: 0160 98119988

Wochenmarkt Herrenzimmern
Am kommenden Freitag, 04.12.2020, 
besuchen Nikolaus und Knecht Rup-
recht unseren Wochenmarkt. Wir erwar-
ten den "hohen" Besuch gegen 16.15 
Uhr und nochmals bei Einbruch der 
Dunkelheit. Man darf gespannt sein, ob 
die beiden auch ein Geschenk für die 

Kinder mitbringen werden. Die gesamte Einwohnerschaft, 
insbesondere die kleinen Gäste, sind herzlich eingela-
den.
Es tut uns sehr leid, dass die für 11.12.2020 geplante 
Bewirtung durch die AH des SVH aufgrund der Corona-
Beschränkungen ausfallen muss. Es würde uns sehr freuen, 
wenn die Veranstaltung später, bei geänderten Vorausset-
zungen, nachgeholt werden könnte. Wir bedanken uns aber 
bei der AH für die Bereitschaft.

Voranzeige:
Als Ersatz für die Bewirtung durch die AH betreibt die 
"Irland-Klasse" der Grund- und Werkrealschule Villingendorf 
während des Wochenmarktes am 11.12.2020 einen Ver-
kaufstand. Der Erlös dient der Finanzierung der Irland-Reise 
2021. Es ergeht bereits jetzt die herzliche Einladung, das 
Vorhaben der Irland-Klasse zu unterstützen. Weitere Infor-
mationen folgen.
Für alle Besucher unseres Wochenmarktes: Bitte ach-
ten Sie auf den Mindestabstand bzw. tragen Sie eine All-
tagsmaske.
Arbeitsgruppe Stärkung und Erhalt der Ortskerne

Vollverteilung

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
die heutige Ausgabe des Amtsblattes wird flächendeckend 
an alle Haushalte in Bösingen und Herrenzimmern verteilt. 
Wir möchten die Gelegenheit wahrnehmen, Sie über die 
Vorteile des Bezugs unseres Amtsblattes zu informieren und 
dafür zu werben.
Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeindeverwaltung 
sowie Sitzungsthemen des Gemeinderates entnehmen Sie 
dem Amtsblatt.
Kirchen und Vereine, Organisationen und Jahrgänge infor-
mieren über die Aktivitäten im Amtsblatt. So sind die Leser 
des Amtsblattes stets informiert über Gottesdienstzeiten, 
die Servicenummern des Wochennotdienstes, Bereitschafts-
dienste der Apotheken, Vereinsfeste, Müllabfuhrtermine und 
anderes Interessantes und Wissenswertes.
Überzeugen Sie sich durch das Lesen dieser Ausgabe.
Mit freundlichen Grüßen
Johannes Blepp,
Bürgermeister

Räumen und Streuen der Gehwege

Den Straßenanliegern obliegt es, innerhalb der 
geschlossenen Ortschaft einschließlich der 
Ortsdurchfahrten, die Gehwege oder, wenn sol-
che nicht vorhanden sind, entsprechende Flä-
chen am Rand der Fahrbahn mit einer Breite 
von 1 Meter nach den folgenden Bestimmun-
gen zu reinigen, von Schnee zu räumen und zu 
bestreuen. Als Gehwege gelten auch Fußwege 
oder Flächen am Rande von verkehrsberuhigten 
Bereichen.

Wer ist für das Räumen und Streuen verpflichtet ?
Das Reinigen, Räumen und Bestreuen obliegt den Eigen-
tümern und Besitzern der Grundstücke, die an öffentlichen 
Straßen (Wege, Plätzen, verkehrsberuhigter Bereiche) liegen 
oder von ihr eine Zufahrt oder einen Zugang haben. Besitzer 
sind insbesondere auch Mieter oder Pächter, die das Grund-
stück ganz oder teilweise nutzen. Als Straßenanlieger gelten 
auch die Eigentümer oder Besitzer solcher Grundstücke, die 
von der Straße durch eine im Eigentum der Gemeinde oder 
des Trägers der Straßenbaulast stehende, unbebaute Fläche 
getrennt sind, wenn der Abstand zwischen der Grundstücks-
grenze und der Straße nicht mehr als10 Meter beträgt. Ist 
nur auf einer Straßenseite ein Gehweg vorhanden, obliegt 
den Anliegern der gegenüberliegenden Straßenseite die Ver-
pflichtung nach § 1 Abs. 1 für den Gehweg ebenfalls. Sofern 
mehrere Straßenanlieger als Verpflichtete gelten, besteht eine 
gesamtschuldnerische Verantwortung. Bei Eckgrundstücken 
gilt die Verpflichtung für alle Grundstücksseiten entlang von 
Straßen oder Fußwegen. Berufstätige, die tagsüber keine 
Möglichkeit haben, der Verpflichtung nachzukommen, sind 
von der Räum- und Streupflicht nicht entbunden. Sie müs-
sen dafür Sorge tragen, dass diese Verpflichtungen durch 
eine beauftragte Person (Verwandte, Nachbarn) erfüllt wird. 
Wir bitten insbesondere im Rahmen der Nachbarschaftshilfe 
älteren Menschen, die der Räum- und Streupflicht nur unter 
Schwierigkeiten nachkommen können, zu helfen! Wichtig: 
Wenn die Gemeinde Gehwegflächen mit dem Kleintraktor 
abfährt, besteht die Anordnung, dass auch entlang privater 
Grundstücke der Pflug unten bleibt. Daraus lässt sich je-
doch nicht ableiten, dass für den Anlieger die Räum- und 
Streupflicht entfällt. Diese Pflicht und insbesondere auch die 
Haftung bleiben beim Anlieger.

Was ist zu räumen ?
Die Flächen, für die die Straßenanlieger verpflichtet sind, 
sind auf eine solche Breite von Schnee oder auftauen-
dem Eis zu räumen, dass Sicherheit und Leichtigkeit des 
Verkehrs gewährleistet und insbesondere ein Begegnungs-
verkehr möglich ist; sie sind in der Regel mindestens 
auf 1 Meter Breite zu räumen. Der geräumte Schnee 
oder das auftauende Eis ist auf dem restlichen Teil der 
Fläche anzuhäufeln. Nach Eintreten von Tauwetter sind 
die Straßenrinnen und Straßeneinläufe freizumachen, dass 
das Schmelzwasser abfließen kann. Die von Schnee oder 
auftauendem Eis geräumte Fläche vor den Grundstücken 
müssen so aufeinander abgestimmt sein, dass eine durch-
gehende Benutzbarkeit der Flächen gewährleistet ist. Für 
jedes Hausgrundstück ist ein Zugang zur Fahrbahn in einer 
Breite von mindestens 1 Meter zu räumen. Die zu räumen-
de Fläche darf nicht beschädigt werden. Geräumter Schnee 
oder auftauendes Eis darf dem Nachbarn nicht zugeführt 
werden. Ebenso darf der Schnee nicht auf die geräumte 
Straße geworfen werden. 

Wann muss ich meiner Verpflichtung nachkommen ?
Werktags muss bis 7.00 Uhr geräumt und gestreut sein, 
an Sonn- und Feiertagen gilt die Räum- und Streupflicht ab 
8.30 Uhr. Die Pflicht endet jeweils um 21.00 Uhr.
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Winterdienst durch den Bauhof
Die Mitarbeiter des Bauhofs führen ihren Winterdienst ent-
sprechend dem Räum- und Streuplan der Gemeinde aus. 
Zunächst werden die Hauptverkehrsstraßen und Steilstre-
cken, sowie die neuralgischen Punkte (z.B. gefährliche 
Einmündungen) geräumt und gestreut. Die Winterdienst-
fahrzeuge könne jedoch – insbesondere bei extremen Wet-
terlagen – nicht überall gleichzeitig sein. Wir bitten deshalb 
um Verständnis für die Mitarbeiter des Winterdienstes. Die 
Art des Schneeräumens mit Schneepflügen führt notge-
drungen auch dazu, dass der weggeräumte Schnee an den 
Rand geschoben wird. Es ist hierbei nicht immer möglich, 
auf Eingänge und Einfahrten von Grundstücken Rücksicht 
zu nehmen. Wir bitten hierfür um Verständnis. Zum Schluss 
noch eine Bitte an alle PKW-Besitzer: Parkende Fahrzeuge 
am Straßenrand, vor allem in schmalen Straßen stellen für 
die Räumfahrzeuge eine erhebliche Behinderung dar. Um 
Beschädigungen zu vermeiden und einen reibungslosen 
Winterdienst zu ermöglichen, sollten, sofern es vermieden 
werden kann, Fahrzeuge vor, während und nach großen 
Schneefällen nicht am Straßenrand abgestellt werden.

Apotheken-Notdienst

Donnerstag, 03.12.2020:
Dr. Sailers Königs-Apotheke, Rottweil 
Königstr. 19, Tel. 0741 209664730
Freitag, 04.12.2020:
Apotheke, Dunningen 
Hauptstr. 28, Tel. 07403 92960
Samstag, 05.12.2020:
St. Gallus-Apotheke, Villingendorf 
Hochwaldstr. 4, Tel. 0741 31202
Sonntag, 06.12.2020:
Paracelsus-Apotheke, Rottweil 
Königstr. 27, Tel. 0741 13303
Montag, 07.12.2020:
Sonnen Apotheke, Sulgen 
Gartenstr. 5, Tel. 07422 8316
Dienstag, 08.12.2020:
Römer-Apotheke Waldmössingen 
Vorstadtstraße 1, Tel. 07402 91191
Mittwoch, 09.12.2020:
Zentral-Apotheke, Winzeln 
Freudenstädter Str. 7, Tel. 07402 466
Donnerstag, 10.12.2020:
Schneider´s Apotheke im Markt, Rottweil
Saline 5, Tel. 0741 2800651

Gemeindliche Nachrichten

Olga-Stritt-Stiftung - Sozialgemeinschaft 
Bösingen

Olga Stritt Stiftung - Haus Josefine
Unser Advents-Kaffeenachmittag muss leider ausfallen
Liebe Senioren der Gesamtgemeinde,
leider müssen wir dieses Jahr auf unseren vorweihnacht-
lichen Kaffeenachmittag zusammen mit den Kindern des 
Kindergartens verzichten.
Die Gefahr einer Corona-Ansteckung wäre einfach zu hoch.
Viele Absagen von Veranstaltungen waren seit März 2020 
an der Tagesreihe und mussten ausfallen.
Wir alle hoffen, dass wir uns im Jahr 2021 wieder gesund 
und fröhlich wiedersehen und wieder treffen können.

Wir freuen uns schon jetzt, wenn wir wieder zusammen 
singen und lachen dürfen und können.
Bleibt alle gesund , bis zum hoffentlich baldigen persönli-
chen Wiedersehen.
gez. Martina Kochendörfer

Kirchliche Nachrichten

Für den Inhalt der nachfolgenden Mitteilungen ist der/die jeweilige 
Verein/Organisation verantwortlich. Eine Überprüfung durch die 
Gemeinde erfolgt nicht. Die Gemeinde kann deshalb auch keine 
Gewähr für die Richtigkeit übernehmen. 

Kath. Kirchengemeinde
St. Wendelinus Bösingen
Tel. 395

Gottesdienstordnung St. Wendelinus Bösingen
von Sonntag, 06. bis Sonntag, 13. Dezember 2020

Sonntag, 06. Dezember - 2. Adventssonntag 
10.15 Uhr  Eucharistiefeier, Familiengottesdienst mit 

Vorstellung der Erstkommunionkinder
     JT. für † Meinrad Keller, hl. Messe für † Nor-

bert Imhof, † Maria Kammerer, † Zita Wöhr-
stein sowie für † Amalie und † Erwin Ehmann, 
hl. Messe für † Willi Ade und verstorbene 
Angehörige

     Kollekte für das Gemeindehaus St. Wende-
linus

18.00 Uhr Feier der Versöhnung (Bußgottesdienst)
Montag, 07. Dezember
19.30 Uhr  Die Glocken läuten zum ökumenischen Haus-

gebet im Advent.
Dienstag, 08. Dezember
14.00 Uhr Rosenkranz
Donnerstag, 10. Dezember
17.30 Uhr Rosenkranz 
18.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kerzenlicht
Sonntag, 13. Dezember - 3. Adventssonntag 
08.45 Uhr Eucharistiefeier, Ankergottesdienst
     musikalisch gestaltet von der Ankergottes-

dienstband
     hl. Messe für † Luitgard Eith und verst. An-

gehörige
     hl. Messe für † Frida Bantle, hl. Messe für 

† Franz und† Herta Haas, † Reiner Haas, † 
Olga Neugebauer sowie für † Elisabeth und † 
Josef Haag

Ministranten Bösingen
Ministrantenplan
Sonntag, 06.12. um 10.15 Uhr
Amelie Thieringer, Sophie Stritt
Sonntag, 13.12. um 08.45 Uhr
Jan Broghammer, Hannes Ohnmacht
Bitte beachten:
Die Ministranteneinteilung an den Weihnachtsfeiertagen 
erfolgt mit der Vergabe der Platzkarte.

J u g e n d i n f o
Gruppenstunden im Gemeindehaus St. Wendelinus
Aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen müssen 
die Gruppenstunden unserer Minis leider ausfallen.
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Öffentliche Auslegung der Jahresrechnungen 2018 und 
2019
Der Kirchengemeinderat hat am 26.11.2020 die Jahresrech-
nungen der Kirchengemeinde (Kirchenpflege) St. Wendelinus 
für die Jahre 2018 und 2019 mit Baurechnung Neubau Ge-
meindezentrum festgestellt. Die Jahresrechnungen liegen in 
der Zeit vom 07. bis 17.12.2020 (je einschließlich) während 
der üblichen Öffnungszeiten des Pfarrbüros zur Einsicht-
nahme durch die Kirchengemeindemitglieder öffentlich aus.

Gottesdienste über Weihnachten
Liebe Gemeinde,
nach dem Gottesdienst am 2. Ad-
ventssonntag besteht nochmal die 
Möglichkeit Platzkarten für die Weih-
nachtsgottesdienste zu bekommen. 
Eine Reservierung vorab oder über 
das Pfarrbüro ist nicht möglich. Soll-
ten danach noch Plätze frei sein, 

werden diese dann am 3. Adventssonntag nach dem Got-
tesdienst ausgegeben, eine Info darüber kommt dann aber 
im Amtsblatt, bzw. als Aushang im Schaukasten.
Die Ausgabe der Karten funktioniert folgendermaßen: An 
einem Tisch gibt es Karten entweder für die Christmette 
am 24.12. um 19 Uhr oder für den 1. Weihnachtsfeiertag, 
25.12. um 8.45 Uhr. Bitte entscheidet euch für einen der 
beiden Gottesdienste. Am anderen Tisch gibt es Karten 
entweder für den 2. Weihnachtsfeiertag, 26.12. um 10.15 
Uhr (Wortgottesfeier) oder für den Sonntag, 27.12. um 8.45 
Uhr, bitte entscheidet euch auch hier für einen der Gottes-
dienste. Es ist möglich, sich an beiden Tischen Platzkarten 
zu holen, d.h. insgesamt 2 Gottesdienste zu besuchen.
Coronabedingt ist es in diesem Jahr leider nicht möglich ein 
Krippenspiel aufzuführen. Als Alternative wird es einen “Weg 
zur Krippe“ geben. Dieses Angebot kann zwischen 15 Uhr 
und 17.30 Uhr besucht werden. Es werden 5 Stationen 
aufgebaut sein, bei denen man die Weihnachtsgeschichte 
erleben kann. Jede Familie/Haushalt kann diese Stationen 
selbständig gehen und mit dem Wunder der Heiligen Nacht 
in Berührung kommen. Lasst euch überraschen! Hierfür ist 
keine Anmeldung erforderlich. Nähere Infos bekommt ihr 
noch rechtzeitig.
Euer Kirchengemeinderat

„Spätschicht“ statt Frühschicht  
im Advent
Dieses Jahr ist alles ein bisschen an-
ders und wir dürfen leider keine Früh-
schicht mit gemeinsamem Frühstück im 
Gemeindehaus veranstalten. Aber weil 
wir unsere Frühschicht im Advent nicht 

einfach ausfallen lassen wollen, haben wir uns Gedanken 
gemacht, was wir stattdessen machen könnten und so 
entstand die Idee der Spätschicht.
Wir, die Leiterrunde aus Bösingen, laden alle Kinder und 
Jugendlichen ab der dritten Klasse ganz herzlich zur 
Spätschicht am 05. Dezember um 19.00 in die Kirche 
ein. Damit wir besser planen können, solltet ihr euch 
bitte im Voraus bei Natalie Glatthaar unter der Nummer 
017656960232 anmelden.
Das Tragen eines Nasen-Mundschutzes ist während der 
kompletten Spätschicht Pflicht.
Wir hoffen wir können euch ein bisschen in die Weih-
nachtszeit einstimmen und freuen uns auf euer Kommen!

SINGEN - BETEN – GEMEINSAM GOT-
TESDIENST FEIERN
Einladung zum Familiengottesdienst mit 
Vorstellung unserer Erstkommunionkin-
der
„Vertrau mir – ich bin da“

- so lautet das Leitwort der Erstkommunion 2021 und 
darum wird es auch im Familiengottesdienst am Sonntag, 
den 06. Dezember 2020 um 10.15 Uhr in der St. Wende-
linuskirche gehen.
Unsere Erstkommunionkinder freuen sich darauf, sich der 
Gemeinde vorstellen zu dürfen.
Die musikalische Umrahmung übernimmt die Wendelinus-
band.
Wir laden die ganze Gemeinde herzlich dazu ein.
Entgegen der ursprünglichen Planung findet dieser Gottes-
dienst ohne Voranmeldung statt.

Herzliche Einladung  
zum Anker-gottesdienst
Wir laden jetzt schon die ganze Ge-
meinde zu unserem Ankergottesdienst 
am Sonntag, den 13. Dezember 2020 
um 08.45 Uhr ganz herzlich ein.
Mit dem Symbol des Ankers wollen 
wir den Glauben leben, die Liebe spü-
ren und die Hoffnung gewinnen.

Unsere Ankergottesdienstband wird die musikalische Ge-
staltung übernehmen.

Sternsinger-Aktion 2021
Liebe Kinder und Jugend-
liche,
in diesem Jahr ist alles et-
was anders. Das bekommen 
wir jeden Tag zu spüren.
Aufgrund der aktuellen Ent-
wicklungen in der Corona-
Pandemie ist es unmöglich, 

dass ihr im Januar in Gruppen von Haus zu Haus zieht um 
den Menschen den Segen „Christus segne dieses Haus“ 
zu bringen.
Anstelle der Häuserbesuche möchten wir an jeden Haushalt 
eine von euch selbstgestaltete Karte (mit der Bankverbin-
dung, an welche die Spenden überwiesen werden können) 
und den Aufkleber „20*C+M+B+21“ verteilen.
Hierzu benötigen wir Eure Mithilfe. Wir würden uns sehr 
freuen, wenn ihr bis zum 10. Dezemeber 2020 z.B. ein 
Foto von euch mit Krone oder ein selbstgemaltes Bild 
rund um Weihnachten oder Sternsinger an die Gruppen-
leiter per WhatsApp sendet oder im Pfarrhaus einwerft.
Wir freuen uns auf viele schöne Bilder von Euch.
Weitere Informationen zur Aktion Dreikönigssingen 2021 
findet ihr auf der Webseite www.sternsinger.de .
Viele Grüße vom Vorbereitungsteam

Sozialgemeinschaft Bösingen
Danke, Danke Danke!!!!
Ein herzliches „Vergelts, Gott“ 
möchte ich allen Jugendlichen der 
Leiterrunde sagen, dass sie alle 
bei unserer Advents- und Weih-
nachtsaktion mitgeholfen und die 
Tüten verteilt haben.

Wir sind dankbar, dass ihr uns immer unterstützt.
Wir wünschen euch allen allerbeste Gesundheit und wün-
schen euch allen eine schöne Advents- und Weihnachts-
zeit. Für das neue Jahr 2021 wünsche ich euch allen viel 
Glück und Gesundheit und hoffe, dass wir uns bald wieder 
einmal treffen können um persönlich Danke zu sagen.
Im Namen der ganzen Vorstandschaft 
Martina Kochendörfer
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Kath. Kirchengemeinde
St. Jakobus Herrenzimmern

Gottesdienstordnung St. Jakobus Herrenzimmern
von Samstag, 05. bis Sonntag, 13. Dezember 2020

Samstag, 05. Dezember
18.00 Uhr Feier der Versöhnung (Bußgottesdienst)
Sonntag, 06. Dezember- 2. Adventssonntag
08.45 Uhr  Eucharistiefeier mit Vorstellung der Erstkom-

munionkinder (1. Gruppe)
    Kollekte für die Orgel unserer Pfarrkirche
Montag, 07. Dezember
19.30  Uhr  Die Glocken läuten zum ökumenischen Haus-

gebet im Advent
Dienstag, 08. Dezember
14.00 Uhr Rosenkranz
Freitag, 11. Dezember
18.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kerzenlicht
     Hl. Messe für † Rosa und † Rudolf Hetzel 

sowie für † Theresia und † Johanna Müller
Sonntag, 13. Dezember- 3. Adventssonntag
10.15 Uhr  Eucharistiefeier mit Vorstellung der Erstkom-

munionkinder (2. Gruppe)
     hl. Messe für † Simon, † Ottilia, † Cäcilia, †  

Wendelin und † Josef Sautner mit Eltern, 
     hl. Messe für † Waltraud, † Rosa, † Walter 

und † Nathalia Deimer

Ministranten Herrenzimmern
Ministrantenplan
Sonntag, 06.12. um 08.45 Uhr 
Dorothea Müller, Eric Müller
Sonntag, 13.12. um 10.15 Uhr 
Jana Hoh, Lena Hoh

Gottesdienstbesuche  
über Weihnachten
Liebe Gemeinde, 
nicht mehr lange und es beginnt die 
Weihnachtszeit. Vielleicht blickt der 
ein oder andere in diesem Jahr mit 
gemischten Gefühlen auf diese Zeit. 
Wir haben uns im Kirchengemeinde-
rat schon viele Gedanken über die 
Gottesdienste an Weihnachten ge-
macht, die wir üblicherweise in einer 
vollen Kirche feiern. In diesem Jahr 
wird vieles anders sein, das ist je-

dem von uns bewusst. 
Damit so viele Kirchenbesucher wie möglich miteinander die 
hl. Messe feiern können, haben wir uns dazu entschieden, 
dass Gottesdienstbesuche in der Zeit vom 24.12. – 27.12. 
nur nach erfolgter Anmeldung möglich sind. Bei der Anmel-
dung bekommt ihr dann Block und Reihe der zugeteilten 
Plätze mitgeteilt.
Wir laden zu folgenden Gottesdiensten herzlich ein:
Donnerstag, 24.12. 18.00 Uhr Eucharistiefeier/Christmette
Freitag, 25.12. 08.45 Uhr Eucharistiefeier
Samstag, 26.12. 10.15 Uhr Eucharistiefeier
Sonntag, 27.12. 10.15 Uhr Eucharistiefeier

Anmeldungen nimmt Simone Gerber unter der Telefon-
Nr. 07404/2502 an folgenden Zeiten persönlich entgegen:
Montag  17.00 Uhr – 18.00 Uhr
Mittwoch  08.00 Uhr – 09.00 Uhr
Samstag  11.00 Uhr – 12.00 Uhr

Es ist auch möglich, sich über WhatsApp unter der Handy-
Nr. 0157/544 65 722 mit Angabe von Name, Telefonnum-
mer und Anzahl der gewünschten Plätze (pro Haushalt) 
anzumelden.
Bitte nur Nachrichten, keine Anrufe.
Für die Kinderchristmette am 24.12. um 14.30 Uhr gibt es 
separate Informationen.
Euer Kirchengemeinderat

Kindergottesdienstteam  
Herrenzimmern
Wir gestalten eine Weihnachtstanne 
mit Euch
Wir möchten Euch, liebe Kinder mit 
Eltern, dazu einladen am 16.12.2020 
auf dem Kirchplatz St. Jakobus von 
17-19 Uhr mit uns zusammen unsere 
Kigo-Weihnachtstanne zu schmü-
cken.
Das Kindergottesdienstteam Herren-

zimmern nimmt Teil am diesjährigen Engelsweg von unse-
rem Obst- und Gartenbauverein. 
Deshalb möchten wir Euch bitten, vorab am Montag, den 
07.12.2020 (von 09 - 17 Uhr) in unserer Kirche St. Ja-
kobus vorbeizuschauen. Dort am Schriftenstand steht ein 
Korb mit Christbaumkugeln für euch bereit. Jedes Kind darf 
sich eine Kugel und den dazugehörigen Papierengel mit 
nach Hause nehmen. Der Papierengel darf dort von euch 
bemalt und gestaltet werden. Bitte vergesst nicht euren 
Namen auf den Engel zu notieren und einen Wunsch für 
Euch, für eure Familie oder Freunde. Genaueres findet ihr 
dazu in unserer Anleitung.
Am 16.12.2020 dürft Ihr von 17 - 19 Uhr zusammen 
mit euren Eltern bei unserer Kigo-Weihnachtstanne vorbei-
schauen, um eure Kugel an unsere Tanne zu hängen.
Wir, sind auch vor Ort und für jede gestaltete Kugel wartet 
ein Überraschungsgeschenk auf Euch.
Ihr könnt auch gerne in der Adventszeit und zwischen 
den Feiertagen unsere Tanne besuchen und eure Kugeln 
bestaunen. Sie strahlt für euch jeden Abend in der Däm-
merung.
Nach dem 27.12.2020 darf jeder seine Kugel abholen und 
mit nach Hause nehmen.
Wir freuen uns auf Euch und unsere kleine Tanne.
Euer Kigo-Team

Gemeinsame Nachrichten
Bösingen-Herrenzimmern

06. Dezember 2020, 2. Adventssonntag, Lesejahr B
1. Lesung: Jesaja 40,1-5.9-11
2. Lesung: 2. Petrus 3,8-14
Evangelium: Markus 1,1-8

So trat Johannes der Täufer in der Wüste auf und ver-
kündete eine Taufe der Umkehr

zur Vergebung der Sünden. Ganz Judäa und alle Ein-
wohner Jerusalems zogen zu ihm

hinaus; sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im 
Jordan von ihm taufen.

Zum Nachdenken
Das ist der größte Ernst und größte Seligkeit der Ad-

ventsbotschaft.
Christus steht vor der Tür,

er lebt in Gestalt des Menschen unter uns,
willst du ihm die Tür verschließen oder öffnen?

Dietrich Bonhoeffer
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Bitte denken Sie beim Betreten des Pfarrbüros an den 
Mund-Nasenschutz.
Wir sind gerne wie folgt für Sie da:
Pfarrbüro in Bösingen
Telefon-Nr. 395
E-Mail: stwendelinus.boesingen@drs.de
Am Dienstag:   9.00 Uhr - 11.00 Uhr
Am Donnerstag:  15.00 Uhr - 17.00 Uhr
Pfarrbüro in Herrenzimmern
Telefon-Nr. 511
Am Freitag:    9.30 Uhr bis 11.30 Uhr
Pfarrbüro Villingendorf
Telefon-Nr.: 0741 / 31829
Pfarrer Hermann Barth
Hauptstr. 16, Telefon-Nr. 07403 / 8015

Kirchenreinigung Bösingen
16.12. um 9.00 Uhr         
Anne Bantle und Angelika Kimmich

Kirchenreinigung Herrenzimmern
07.12.- 12.12.             
Monika Roller und Ursula Westheide

Informationen für die Gottesdienstbesuche  
und sonstige religiöse Veranstaltungen
Es besteht ab 6 Jahren Mundschutzpflicht. Die Mund-
Nasenbedeckung muss auch während des Gottesdiens-
tes getragen werden.
Verpflichtende Teilnehmererfassung – wir bitten Sie wie-
der, wie zu Beginn der Pandemie, Zettel mit Ihrem Namen, 
Anschrift und Telefonnummer mitzubringen, die wir dann für 
4 Wochen aufbewahren werden.
Verbot von Gemeindegesang – Das Gotteslob liegt nicht 
aus; Gemeindegesang ist nicht möglich.
Kirchenraum - Die eingeschränkte Heizsituation in den Kir-
chen erfordert, dass die Gottesdienstbesucher ihre Kleidung 
entsprechend anpassen.

Die nachfolgenden Regelungen bleiben wie in den ver-
gangenen Monaten:
-  Bitte beim Betreten der Gotteshäuser, die bereitgestellten 
Desinfektionsspender benutzen.

-  Die Plätze in der Kirche sind gekennzeichnet und werden 
von den Ordnern zugewiesen.

-  Es liegen keine Kindergebetbücher und Gotteslobe aus; 
diese können von zu Hause mitgebracht werden.

-  Beim Kommuniongang ist jeder und jede eingeladen, auf 
den ausgewiesenen Laufweg nach vorne zu kommen und 
mit dem nötigen Sicherheitsabstand das Heilige Brot zu 
empfangen.

- Für die Kollekte stehen am Ausgang Körbchen bereit.
-  Wer Krankheitssymptome hat, darf nicht am Gottesdienst 
teilnehmen.

Pfarrer Hermann Barth mit Pastoralteam

Sozialaktion 2020
Kauf doch ein Kilo mehr!
Liebe Gemeindemitglieder,
unsere Kisten stehen noch bis zum Niko-
laustag im hinteren Bereich der Kirche und 

dürfen gerne weiterhin befüllt werden.
Vielen vielen Dank euch allen fürs Mitmachen!
Die Leiterrunde von Bösingen und Herrenzimmern

Eucharistiefeier mit Kerzenlicht
Öffnen wir uns Gottes Licht, seiner Liebe und Wärme auf 
dem Weg zum Fest der Geburt, damit wir seine Lichtspur 
auf unserem Lebensweg erkennen.
Sie sind herzlich zu den Eucharistiefeiern mit Kerzenlicht im 
Advent eingeladen.
In Bösingen   am Donnerstag, 10. Dezember 2020,
in Herrenzimmern  am Freitag, 11. Dezember 2020

Bitte bringen Sie dazu eine Kerze mit Tropfteller mit; es 
können auch Kerzen in der Kirche ausgeliehen werden. Die 
Kerzen stehen auf einem Tisch am Eingang der Kirche für 
Sie bereit.

Erstkommunionvorbereitung 
2020/2021
„Vertrau mir, ich bin da“, unter 
diesem Leitwort bereiten sich die 
Erstkommunionkinder mit und in ih-
ren Familien seit Anfang November 
auf die Erstkommunion im Frühjahr 
2021 vor. Gruppenstunden, in de-
nen die Kinder miteinander Jesus 
kennenlernen, können zur Zeit nicht 
stattfinden. Auch auf einen gemein-
samen Vorstellgottesdienst, in wel-

chem sich die Kinder als Teil der Kirchengemeinde erleben 
und sich dieser vorstellen, müssen wir verzichten. Dieses 
Jahr werden sich die Kinder in unserer Seelsorgeeinheit in 
kleinen Gruppen (außer in Bösingen, da ist es nur eine 
Gruppe) in den Gottesdiensten im Advent ihren Kirchen-
gemeinden vorstellen. Im Zeitraum zwischen dem ersten 
Vorstellgottesdienst einer Gemeinde und Weihnachten wer-
den außerdem Kärtchen zum Mitnehmen in den Kirchen 
aushängen bzw. ausliegen. 
Damit bitten die Kinder Sie, liebe Mitglieder unserer Kir-
chengemeinden, um Ihre Begleitung im Gebet.

Ökumenisches Hausgebet im Advent
Die christlichen Kirchen in Baden-Württemberg laden am 
Montag, den 07. Dezember 2020 um 19.30 Uhr mit Glo-
ckengeläut zum Ökumenischen Hausgebet im Advent ein. 
In diesem Jahr steht das Hausgebet unter dem Thema 
„Kind oder König“. Für viele ist das Hausgebet zu einer 
guten Gewohnheit in der Adventszeit geworden. 
Das Gebetsheft liegt in der Kirche zum Mitnehmen aus.

Opferkässchen
Die Opferkässchen, welche die Kinder über die Weihnachts-
feiertage zur Krippe bringen dürfen, wurden in der Schule 
und im Kindergarten verteilt. Für alle auswärtigen Schüler 
liegen die Kässchen mit Begleitheft am Schriftenstand der 
Kirche zum Mitnehmen auf. Diese Aktion lädt ein, in der 
Adventszeit den Blick zu öffnen für das Leben von Kin-
dern in anderen Ländern. Für viele davon sind regelmäßige 
Mahlzeiten, der Schulbesuch oder ein behütetes Zuhause 
keine Selbstverständlichkeit.

Herzliche Einladung an alle zur „Offenen Kirche im Ad-
vent“ in der St. Georgs-Kirche in Seedorf
Nehmen sie sich Zeit für sich und für Gott in der St. 
Georgs-Kirche in Seedorf.
Ein Raum, um zur Ruhe zu kommen, um zu verweilen, 
um Stille zu genießen und um mit Impulsen und Gebeten 
aufzutanken.
Es gibt einen besonderen Adventsweg für Kinder in der 
Kirche und ein Adventsfenster in der Freudenstädter Straße 
(ehemalige Kutscherstube).
Außerdem gibt es an allen Adventssonntagen von 16.00 
Uhr bis 18.30 Uhr eine „offene Kirche im Adventslicht“ mit 
verschiedenen Themen:
2. Advent *Licht
3. Advent *Stern
4. Advent *Heimat
Alle Veranstaltungen finden unter den Verordnungen der 
aktuellen Corona-Hygienemaßnahmen statt.
Auf Ihr Kommen freut sich die Seedorfer Kirchengemeinde

Gottesdienste in unserer Seelsorgeeinheit
Dunningen
Samstag, 05.12.2020 18.00 Uhr Eucharistiefeier
Sonntag, 06.12.2020 10.15 Uhr Wortgottesfeier
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Lackendorf
Sonntag, 06.12.2020 10.15 Uhr Eucharistiefeier
Seedorf
Sonntag, 06.12.2020 10.15 Uhr Eucharistiefeier
Villingendorf
Samstag, 05.12.2020 18.00 Uhr Wortgottesfeier
Sonntag, 06.12.2020 08.45 Uhr Eucharistiefeier

Einladung zur Feier der Versöhnung  
in unserer Seelsorgeeinheit
Herrenzimmern Samstag, 05.12.2020 18.00 Uhr
Bösingen   Sonntag, 06.12.2020 18.00 Uhr
Seedorf   Samstag, 12.12.2020 18.00 Uhr
Dunningen  Sonntag, 13.12.2020 18.00 Uhr
Villingendorf  Sonntag, 13.12.2020 08.45 Uhr

Einladung zum Beichtgespräch  
in unserer Seelsorgeeinheit
Bitte an den Mund-Nasenschutz denken.
Bösingen   Samstag, 19.12  16.00 - 17.30 Uhr 
     Gemeindehaus Dr. Pajor
Dunningen  Dienstag, 22.12.  17.00 - 17.45 Uhr 
     Pfarrhaus   Pater Bala
Herrenzimmern Freitag, 18.12.  17.00 - 17.30 Uhr 
     Pfarrhaus   Pfarrer Barth
Seedorf   Mittwoch, 23.12. 17.00 - 17.45 Uhr
     Pfarrhaus   Pfarrer Barth
Villingendorf  Montag, 21.12.  16.00 - 17.00 Uhr 
     Gemeindehaus Dr. Pajor

Evangelische Kirchengemeinde
Bösingen und Herrenzimmern

Pfarramt West – Pfarrerin Kuhn-Luz
Oberamteigasse 3, 78628 Rottweil
Tel. 0741/20966734 esther.kuhn-luz@elkw.de
Gemeindebüro: Sieglinde Bettinger/ Ilaine Bühler
Ruhe-Christi-Str. 21 ~ 78628 Rottweil
Tel. 0741/175003-10 
E-Mail: gemeindebuero.rottweil@elkw.de
Homepage: www.ev-kirche-rottweil.de

Samstag, 5. Dezember 2020
18:00 Uhr  - ökumenische Adventsandacht Predigerkirche
Sonntag, 6. Dezember 2020 – 2. Advent
09:30 Uhr  -  Gottesdienst Predigerkirche
            (Pfarrerin Kuhn-Luz)                    
10:30 Uhr  -  Gottesdienst Wellendingen/Bürgerhaus
            (Pfarrer Honold)
11:00 Uhr  -  Taufgottesdienst Predigerkirche
            (Pfarrerin Kuhn-Luz)  
17:00 Uhr  -  musikalische Adventsandacht Predigerkirche

Vereinsmitteilungen

Angelverein Bösingen e.V.

Weihnachts-
Fischverkauf

Angelverein Bösingen e.V.
Wann: 23.12.2020, ab 16:00 Uhr

Wo: Grabenwaldsee, im Angelheim

Was: - Frisch geschlachtete Forellen (ca. 300-400g) pro 100g 1,20 €
- Frisch geschlachtete Forellen, filetiert (ca. 200-300g) pro 100g 1,85 €
- Gerauchte Forellen (ca. 250-300g) pro 100g 1,85 €
- Gerauchte Forellenfilets, vacuumiert (ca. 170-250g) pro 100g 2,45 €
- Karpfen (ca. 1,5 - 2,0 kg, nur gegen Vorbestellung) pro 100g 1,30 €

Auf Wunsch können die frischen Fische auch filetiert werden.

Wir bitten um Vorbestellung bis bis bis 16.12.2020 unter:

Tel.: 0172-3568077, Martin Flamm, ab 17:00 Uhr Online-Formular:
Tel.: 07404-915524, Albert Bantle, ab 17:00 Uhr QR- Code scannen!

Einwurf des Bestellzettels bei: Ralf Flaig, Dunninger Str. 9/1, 78662 Bösingen
oder Dieter Knobloch, Schwarzwaldstr. 1, 78662 Herrenzimmern

eMail an: fische@Angelverein-Boesingen.de

Bestellformular unter: http://www.angelverein-boesingen.de/Fischverkauf.html

- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fischbestellung für den 23.12.2020:Fischbestellung für den 23.12.2020:Fischbestellung für den 23.12.2020:

Vorname:Vorname:Vorname: Name:Name:Name:

Strasse:Strasse:Strasse: Ort:Ort:Ort: Telefon:Telefon:Telefon:

Menge Einheit Artikel Gewicht,
ca.

Sonstiges(z.B.: filetiert)

Stück Forelle, frisch 300-400g

Stück Forelle, geraucht 200-300g

Stück Forellenfilet, geraucht, vacuumiert 170-250g

Stück Karpfen, frisch 1,5 - 2,0 kg

Gesangverein "Frohsinn"
Bösingen e.V.

Jahreskonzert findet nicht statt
Liebe Sänger und Bürger,
aufgrund den Pandemie-Einschränkungen dürfen wir ja seit 
November nicht mehr proben. Somit kann das Jahreskon-
zert zusammen mit dem Musikverein leider nicht stattfinden. 
Über die nächst möglichen Termine informieren wir dann 
wieder die Sänger direkt.
Wir wünschen allen Sängern mit Familien und allen Bürgern 
eine besinnliche und gesunde Adventszeit,
die Vorstandschaft

Musikverein "Harmonie"
Bösingen e.V.

Aufgrund der aktuellen Corona Situation, finden bis auf 
weiteres keine Events und Proben der Aktiven sowie der 
Jugendmusik statt.

Die Spenden-
plattform  
für Ihren Verein

       www.gemeinsamhelfen.de
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Doppelkonzert 2020
Aufgrund der aktuellen Situation sehen wir uns gezwungen, 
das diesjährige Konzert am Samstag, den 12.12.2020, 
gemeinsam mit dem Gesangverein Frohsinn Bösingen ab-
zusagen.

Ausbildung für Jung & Alt, Bläserklasse für Erwachsene
Von Tuten und Blasen keine Ahnung? Ein Instrument lernt 
man nur als Kind? Dann wird es Zeit, das zu ändern!
Wenn auch Du Lust hast, doch noch ein Instrument zu 
lernen oder Dein bereits erworbenes Wissen aufzufrischen, 
dann komm in unsere neue Bläserklasse für Erwachsene. 
Hier kannst Du in Ruhe Dein Wunsch-Instrument finden 
oder verschiedene Instrumente ausprobieren. Dann lernst 
Du unter Anleitung eines Lehrers, Dein Instrument zu spie-
len und Dir wird die nötige Musiktheorie vermittelt. Der 
hierzu geplante Informationsabend, kann leider aktuell nicht 
stattfinden.
Wenn Du Interesse oder Fragen hast, dann melde dich 
gerne bei Diana Thieringer unter 0160/91828414.
Einstieg auch jederzeit für Kinder und Jugendliche mög-
lich.
Bei Interesse oder Fragen hierzu, wendet Euch bitte an 
unsere Jugendleiterinnen Sabrina Flaig (01704713014) und 
Theresa Hezel (01604068840).

Neue Kooperation mit Kindergarten Bösingen
Wir vom Musikverein Bösingen sind aktuell in der Pla-
nung für eine Kooperation mit dem Kindergarten Bösingen. 
Wir wollen hier ab 2021 in die musikalische Früherzie-
hung einsteigen. Nähere Informationen werden wir dann 
bekannt geben. Gerne können aber auch unsere Jugend-
leiterinnen Sabrina Flaig (01704713014) und Theresa Hezel 
(01604068840) hierzu kontaktiert werden.

Der Musikverein im Jahr 2020
Anfang des Jahrs waren wir alle noch optimistisch unseren 
Alltag und Vereinsleben zeitnah wieder in der Normalität zu 
erleben. Der erste Lockdown war unmittelbar nach unserer 
Mitgliederversammlung Anfang März. Durch viel Arbeit und 
Engagement durch unseren Dirigenten Gerhard Nesselhauf, 
konnten wir unter Einhaltung von Hygiene-Regeln als einer 
der ersten Musikvereine wieder unsere Proben aufnehmen. 
Wir konnten hier die Turnhalle als Räumlichkeit nutzen. 
Hier ein Dank an die Gemeinde aber auch an die anderen 
Vereine, die ihre Hallennutzung angepasst haben, damit es 
für uns möglich war. Vielen DANK!
In den Sommermonaten durften wir mit Euch gemeinsam 
unseren Sommerhock auf dem Schulsportplatz genießen. 
Zudem gab es im Oktober unser Weißwurst-Frühstück und 
auch unsere leckeren Schlachtplatten zum traditionellen 
Weinfest-Wochenende. Wir freuen uns, zumindest diese 
Chance gehabt zu haben und Euch etwas Normalität zu-
rückgeben konnten.
Seit Anfang November befindet sich Deutschland nun wie-
der im Lockdown, was uns ein Proben nicht mehr erlaubt 
und aufgrund der neuen Situation bis Ende 2020 sich 
nichts mehr dran ändern wird.
Wir möchten uns bei allen für die Unterstützung in diesem 
Jahr recht herzlich bedanken.

DANKE, DANKE, DANKE
Wir alle hoffen im neuen Jahr zeitnah wieder in die Pro-
benarbeit einsteigen zu können und hoffen ebenfalls wieder 
auf eine schnelle Normalität.
Euch allen wünschen wir eine besinnliche Adventszeit. 
Schöne Weihnachtsfeiertage und einen guten Start in das 
Jahr 2021.
BLEIBT GESUND!
Euer Musikverein Harmonie Bösingen

Verein für Bewegungsspiele
Bösingen e.V.

Absage Weihnachtsfeier 2020
Aufgrund der derzeit geltenden Corona Verordnung sowie 
den neuen Entwicklungen im Infektionsgeschehen, haben 
wir uns dazu entschlossen, die diesjährig geplante Weih-
nachtsfeier abzusagen! In diesem Sinne wünschen wir allen 
Mitgliedern, Gönnern und Freunden des VfB Bösingen eine 
besinnliche, ruhige und vor allem gesunde Adventszeit.
- Die Vorstandschaft -

Musikkapelle "Lyra"
Herrenzimmern

Probezeiten
Wegen des Corona-Lockdowns finden zur Zeit keine Pro-
ben statt.

Obst- und Gartenbauverein
Herrenzimmern

Engelsweg – Zeit zur Besinnung
Wie bereits vorangekündigt, bie-
tet der OGV-Herrenzimmern e.V. 
in diesem Jahr eine besondere 
Gelegenheit „zum Innehalten und 
zur Besinnung“. Wir laden alle In-
teressierten herzlich ein, sich auf 
den Engelsweg zu begeben. Ver-
schiedene schön gestaltete Sta-
tionen laden zum Verweilen und 
zur Besinnung ein. Gerade in die-
sem „Corona-Jahr“ eine schöne 
Möglichkeit sich wieder auf das 

Positive zu konzentrieren. „Gestartet“ wird am Gemeinde-
christbaum (gegenüber Gasthaus Sonne). Von dort geht 
es Richtung Kirche, dann Richtung Friedhof, dann zurück 
vorbei am OGV-Garten. Der Weg wird durch Pfeile gekenn-
zeichnet sein. Der Engelsweg ist erlebbar vom 12.12. bis 
zum 27.12.2020. Beleuchtet sind die Stationen jeweils von 
17.00 Uhr bis 20.00 Uhr. Die Engelswegsstationen können 
natürlich auch tagsüber besucht werden. Bitte achtet auf 
die aktuellen Coronavorschriften (Abstand, Gruppengröße 
etc.). Auch alleine oder zu zweit eine schöne Möglich-
keit…..Lasst Euch überraschen !
Die Vereinsleitung

Schützenverein
Herrenzimmern e.V.

KK-SPORTPISTOLE
Kreisliga
SV Herrenzimmern 721 Ringe
Zum Start in die Winterrunde mit der Sportpistole werden 
die Wettkämpfe aus bekannten Gründen ohne direkten 
Gegner ausgetragen, so dass die Abstandsregelung pro-
blemlos eingehalten werden konnte. Mit der Sportpistole 
werden zwei Durchgänge mit je 15 Schuss durchgeführt, 
beim ersten Durchgang wird auf eine Präzisionsscheibe 
geschossen, beim zweiten Durchgang wird auf eine Dreh-
scheibe geschossen. Beide Ergebnisse werden addiert.
Die Herrenzimmerner Mannschaft brachte 721 Ringe auf 
die Scheiben und landete auf dem 11. Rang im 18er-
Feld. Gewertet wurden Pius Weber mit 250 Ringen, sowie 
Hermann Bantle mit 236 Ringen und Erich Haupt mit 235 
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Ringen. Helmut Bohnet wurde mit 231 Ringen gestri-
chen, ebenso Günter Müller mit 180 Ringen.
Auf dem 1. Rang liegt die SSG Aichhalden mit 810 Ringen.
gez. Helmut Bohnet

LUFTPISTOLE
Kreisliga
1. Rundenwettkampf   SV Herrenzimmern 1281 Ringe
2. Rundenwettkampf   SV Herrenzimmern 1284 Ringe
Die Luftpistolenrunde läuft ebenfalls als Fernwettkampf ab, 
weshalb auch nicht alle Mannschaften der Kreisliga teilneh-
men und nur 5 Teams am Start sind.
Der SVH konnte mit Mühe und Not gerade noch ein Team 
auf die Beine stellen, wobei die Rumpfmannschaft aus dem 
Minimum an Schützen (4) besteht, sodass alle immer in die 
Wertung kommen.
Im ersten Durchgang der Saison kamen für den SVH El-
mar Maier mit 344 Ringen, Hermann Bante mit 320 Rin-
gen, Günter Müller mit 313 Ringen und Helmut Bohnet 
mit 304 Ringen in die Wertung.
Beim zweiten Anlauf lief es fast nach demselben Muster 
ab, denn Elmar Maier führte wiederum das Team an, 
diesmal mit 348 Ringen, gefolgt von Hermann Bantle und 
Günter Müller mit 326 bzw. 325 Ringen, sowie Helmut 
Bohnet mit 285 Ringen.
gez. Elmar Maier

Arbeitseinsätze
Die Zwangspause wollen wir nutzen, um Arbeiten am und 
ums Schützenhaus in Kleingruppen zu erledigen.
Das Hauptaugenmerk wollen wir auf die Renovierung der 
10m-Halle setzen, um diese dann bei sportlichem Wie-
derbeginn - hoffentlich zu Beginn des neuen Jahres - in 
neuem Glanz einweihen zu können.
Meldet euch bitte bei Herbert Kobel oder Andreas See-
mann, die die Projektleitung unter sich haben.
Wir zählen auf eure tatkräftige Mithilfe.
gez. Euer Vorstands-Team

Sonstiges

Bund unterstützt Waldeigentümer und den 
Forstsektor mit über 500 Millionen Euro 
Extremwetterereignisse haben den Wäldern mit Dürre, 
Sturm und Schädlingen auch in diesem Jahr wieder stark 
zugesetzt. Die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer sowie 
der ganze Forstsektor stehen damit das dritte Jahr in Folge 
vor große Herausforderungen. 
In dieser Krisensituation hat die Bundesregierung als Teil 
des Corona-Konjunkturpakets zwei forstliche Förderpro-
gramme auf den Weg gebracht. Dabei handelt es sich um 
die flächenbezogene „Nachhaltigkeitsprämie Wald“ mit ei-
nem Gesamtvolumen von bundesweit 500 Mio. Euro sowie 
das „Investitionsprogramm Wald“ mit einer Mittelausstattung 
in Höhe von insgesamt 50 Mio. Euro.
Bei beiden Programmen handelt es sich um eine reine 
Bundesförderung ohne direkte Aufgabenübertragung an 
die Landesforstbehörden. Ansprechpartner für sämtli-
che Fragen in Bezug auf die beiden Förderprogramme 
sind die vom BMEL mit der Umsetzung betrauten Insti-
tutionen.
Die Nachhaltigkeitsprämie Wald kann von privaten und 
kommunalen Waldbesitzern beantragt werden. Vorausset-
zung für den Erhalt der Prämie ist eine Zertifizierung der 
Waldfläche, z.B. nach den Programmen PEFC oder FSC. 
Die Förderleistung beträgt je nach Zertifizierungssystem 
100 Euro oder 120 Euro pro Hektar und richtet sich an 
Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer, die mindestens einen 
Hektar Waldfläche besitzen. Förderanträge werden von der 
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR) entgegen-

genommen (www.bundeswaldpraemie.de). Anträge können 
bis zum 30.10.2021 gestellt werden. Die Fachagentur steht 
auch als Ansprechpartner für Fragen zur Verfügung. Im An-
tragsverfahren ist ein Eigentumsnachweis für die Waldfläche 
in Form des letzten Beitragsbescheids der Landwirtschaftli-
chen Berufsgenossenschaft vorgesehen.
Als weiteres Förderprogramm bietet die Landwirtschaftliche 
Rentenbank Zuschüsse von bis zu 40 % zu darlehensba-
sierten Investitionen in Digitalisierung und Technik für die 
nachhaltige Waldwirtschaft an. Antragsberechtigt sind Besit-
zer forstwirtschaftlicher Flächen, forstwirtschaftliche Zusam-
menschlüsse, Forstverbände, forstliche Dienstleistungsun-
ternehmen sowie Forstbaumschulen. Zu den förderfähigen 
Investitionen steht eine Positivliste der Landwirtschaftlichen 
Rentenbank zur Verfügung. Abgedeckt sind z.B. Maschinen 
und Geräte zur boden- und bestandsschonenden Holzernte 
und -bringung oder Hard- und Software zur IT-Unterstüt-
zung in Forstbetrieben und Holzlogistik.
Anträge können bis zum 31.10.2021 bei der Landwirt-
schaftlichen Rentenbank eingereicht werden. Weitere Infor-
mationen und Antragsunterlagen erhalten Sie im Internet 
über die Homepage https://www.rentenbank.de/foerderan-
gebote/bundesprogramme/waldwirtschaft/ oder über die 
Service- Rufnummer 069 2107-800.
PRESSEMITTEILUNG, 24. November 2020
Nr. 116/2020

Schulen erhalten 40 Millionen Euro als 
Unterstützung
Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann: „Mit dem Förder-
programm können Schulen schnell Dinge anschaffen, die 
sie aufgrund der Pandemie dringend benötigen.“
Mit einem Schulbudget will das Kultusministerium alle Schu-
len im Land noch stärker dabei unterstützen, gut durch die 
Pandemie zu kommen und die aktuellen Herausforderungen 
vor Ort besser bewältigen zu können. Das Land stellt für 
dieses besondere Förderprogramm 40 Millionen Euro zur 
Verfügung. Es ergänzt den bisherigen Maßnahmenkatalog 
nun um eine weitere Hilfestellung. Das Förderprogramm 
ist Teil des Nachtragshaushalts 2020/2021 und fokussiert 
Investitionen im Schwerpunkt Digitalisierung sowie Investiti-
onen in raumlufthygienische Maßnahmen zur Gesunderhal-
tung an Schulen, insbesondere für CO2-Sensoren, mobile 
Luftreinigungsgeräte oder andere geeignete technische An-
lagen, die das regelmäßige Lüften unterstützen oder einen 
ausreichenden Luftaustausch sicherstellen.
„Die Schulträger entscheiden im Benehmen mit den Schul-
leitungen, ob und wo die Schulen beispielsweise bei der 
Digitalausstattung zusätzlichen Bedarf haben. Sie können 
aber auch Luftreinigungsgeräte, CO2-Sensoren oder andere 
Dinge anschaffen, die sie dringend benötigen, um gut durch 
die Pandemie zu kommen“, sagt Kultusministerin Dr. Su-
sanne Eisenmann und fügt an: „Das enge Miteinander von 
Land und Schulträgern zeichnet unsere Schullandschaft in 
Baden-Württemberg aus und hat uns stets stark gemacht. 
Mit diesem Förderprogramm leisten wir als Landesregierung 
einen weiteren Beitrag, um unsere Schulen zu unterstützen. 
Dabei ist es mir wichtig, dass im Interesse der Schulen 
individuell, schnell und unbürokratisch auf Bedürfnisse vor 
Ort reagiert werden kann.“ Um die Schulen schnellstmög-
lich zu unterstützen und das Prozedere zu beschleunigen, 
ist es nicht notwendig, einen Förderantrag zu stellen. Das 
Kultusministerium stellt die Mittel für solche Anschaffungen 
ab Dezember 2020 bereit, die Schulen können diese bis 
zum Ende des Förderzeitraums am 31. Juli des kommen-
den Jahres einsetzen. Es können dabei auch Maßnahmen 
gefördert werden, die bereits seit Anfang November in der 
Umsetzung beziehungsweise Planung sind.
Förderlücke im Kampf gegen Corona schließen
Alle etwa 4.500 Schulen im Südwesten erhalten über die 
Schulträger einmalig einen Grundsockel in Höhe von 3.000 
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Euro plus einen weiteren Betrag je nach Schülerzahl. Der 
Zweck dieser Förderung ist es, den finanziellen und ge-
sundheitlichen Herausforderungen, die das Coronavirus 
für die Schullandschaft mit sich bringt, mit einer weiteren 
Maßnahme entgegenzutreten. „Wir wollen mit diesem Pro-
gramm auch eine Förderlücke schließen und den Schulen 
vor allem dort unter die Arme greifen, wo sie ihre coro-
nabedingten Sonderausgaben nicht schon durch andere 
Förderprogramme abdecken können“, sagt Eisenmann und 
ergänzt: „Das Geld steht zur Verfügung, es wird schnellst-
möglich an die Stadt- und Landkreise verteilt, damit die Hil-
fe schnellstmöglich bei unseren Schülerinnen und Schülern 
sowie Lehrkräften und allen weiteren an Schulen tätigen 
Personen ankommt.“
Ist beispielsweise keine Förderung von Hard- und Software 
oder digitaler Infrastruktur mit Mitteln aus dem DigitalPakt 
möglich, so kann das neue Förderprogramm an dieser 
Stelle ansetzen. Halten die Schulen Investitionen in Geräte 
oder Anlagen für erforderlich, die das regelmäßige Lüften in 
den Klassenräumen unterstützen oder einen ausreichenden 
Luftaustausch sicherstellen, so ist dies ebenfalls möglich.
Weitere Informationen
Zu einem Kurzinterview mit zwei Lehrkräften zum Thema 
CO2-Ampeln im Speziellen und Corona in der Schule im 
Allgemeinen geht’s hier: www.km-bw.de/co2ampel  
Alles rund um weitere Maßnahmen und Förderprogramme 
im Kampf gegen das Coronavirus finden Sie auf unserer 
Website unter www.km-bw.de, die wir stets aktualisieren.
MINISTERIUM FÜR KULTUS, JUGEND UND SPORT  
BADEN-WÜRTTEMBERG

Wassonstnochinteressiert

Aus dem Verlag
EIN KLASSIKER MAL ANDERS

rote Linsensuppe

Das ist die Krönung: mit fruchtig-scharfem Curry, Joghurt 
und Granatapfelkernen verpasst mira maurer ihrer Linsen-
suppe den letzten schliff.
Portionen: 4
Zubereitungszeit: 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: mittel
Koch/Köchin: Mira Maurer

Zutaten
•	 250 g Brokkoli
•	 500 g Hokkaido-Kürbis
•	 1 Zwiebel
•	 1 Stange Lauch
•	 200 g Linsen, rot
•	 2 EL Rapsöl
•	 1 EL Currypaste, gelb oder Currypulver
•	 2 TL Tomatenmark
•	 1 TL Kurkuma
•	 250 ml Kokosmilch
•	 600 ml Gemüsebrühe
•	 Salz
•	 0,5 Bio-Zitrone, Saft und 1 TL abgeriebene Schale davon
•	 2 EL Petersilie, gehackt
•	 150 g Joghurt
•	 1 Granatapfel, die Kerne davon

Zubereitung
1. Brokkoli putzen und in kleine Röschen teilen.
2. Brokkoli in leicht gesalzenem Wasser etwa 2-3 Minuten biss-

fest blanchieren.
3. Brokkoli herausheben und in Eiswasser abschrecken. Her-

ausheben und abtropfen lassen.
4. Inzwischen den Kürbis halbieren, Kerne entfernen, nach Be-

lieben schälen und das Fruchtfleisch fein würfeln. Zwiebel 
abziehen und ebenfalls fein würfeln. Lauch abbrausen, hal-
bieren und in feine Streifen schneiden. Linsen kalt abbrau-
sen.

5. In einem Topf 2 EL Öl erhitzen. Zwiebel darin andünsten. Cur-
rypaste, Tomatenmark und Kurkuma unterrühren und kurz 
anrösten.

6. Kürbis und Lauch zugeben und ebenfalls kurz andünsten. 
Linsen untermischen.

7. Die Kokosmilch zugeben und kurz aufkochen lassen.
8. Gemüsebrühe unterrühren. Alles ca. 10-15 Minuten köcheln 

lassen. Mit Salz, Zitronensaft und -schale würzen.
9. Kürbiskerne in einer Pfanne ohne Fett rösten. Herausneh-

men.
10. Übriges Öl in der Pfanne erhitzen. Brokkoliröschen darin ca. 

4-5 Minuten braten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Kürbiskerne 
zugeben und kurz mitbraten.

11. Die Suppe pürieren. Mit Petersilie, einem Klecks Joghurt, 
Granatapfelkernen und Brokkoli anrichten und servieren

Quelle: Kaffee oder Tee, Mo. – Fr., 16.05 – 18.00 Uhr, im SWR

Der Garten im Dezember 2020
Tipp: Am 4. Dezember ist Barbaratag. Wer an diesem Tag Zweige 
von Zierkirsche, Pflaume, Forsythie, Kornelkirsche, Schlehe oder Zier-
quitte schneidet, hat zu Weihnachten die ersten Frühlingsboten im 
Zimmer. Die abgeschnittenen Zweige werden dazu eine Stunde in 
lauwarmes Wasser gelegt und danach in eine Vase, deren Wasser 
mit Frischhaltemittel für Schnittblumen präpariert wurde, gestellt. 
Pünktlich zur Weihnacht zeigen sich die ersten zarten Frühlingsblü-
ten im Zimmer.

Gefrierschutz bei frühbeetkästen
Frühbeete, die schon im Februar genutzt werden sollen, müssen 
gegen starkes Einfrieren geschützt werden. Trockenes Laub, etwa 
30 cm stark in den Frühbeetkasten eingebracht, eignet sich dazu 
am besten. Auch von außen sollte das Frühbeet mit einer dicken 
Laubschicht eingepackt werden, sonst dringt der Frost von der 
Seite her ein. Frühbeete, die noch mit Gemüse, zum Beispiel Win-
terendivien oder Feldsalat, besetzt sind, sollten bei frostfreier 
Witterung regelmäßig gelüftet werden. Das beugt dem Befall der 
Pflanzen mit Mehltau und anderen pilzlichen Erregern vor.

Winterschnitt bei obstgehölzen
Bei frostfreiem Wetter kann mit dem Winterschnitt der Obstge-
hölze begonnen werden. Zugleich sind noch vorhandene Frucht-
mumien und Raupennester an den Bäumen zu entfernen und zu 
vernichten. Sich vor dem Beginn der Schnittarbeiten noch einmal 
ein wenig mit den Grundlagen des Obstbaumschnitts zu befas-
sen, kann nicht schaden. Seit jeher ist er neben der Sortenwahl 
ein viel und manchmal kontrovers diskutiertes Thema im Obst-
bau. Obstbaumschnitt ist kein Allheilmittel. Er ist nur eine spezi-
fische Pflegemaßnahme unter vielen anderen. Auch die bereits 
im Oktober angelegten Leimringe gegen den Frostspanner soll-
ten gegen Ende des Jahres erneuert werden. Durch anhaftenden 
Schmutz sind sie in der Regel nicht mehr so fängig.
Quelle: Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e. V.


